
[Impressum]

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Am häuslichen Herd : schweizerische illustrierte Monatsschrift

Band (Jahr): 48 (1944-1945)

Heft 21

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Nad> bem Sïbleben Nubolfd broßten ben SBalb-

flatten kteberum äßnlidje ©efaßren bon feinen
Erben, biedmal befonberd bon bem tatfräftigen
©oßn iQetjog 2ïlbred)t. ©ied führte jut Erneue-

rung unb Erkeiterung béé alten 33unbed.

©ie Namen ber ßanbelnben iperfonen kerben
im 93unbeê6rief nidjt genannt. Ed kerben aber

biefelben gekefen fein kie 18 3aßre zubor. ©er
geiftige f)üßrer ber ©efdjid'e bon ©djkz tear Nu-
boïf ©tauffadjer, ber £eiter ber „©tauffadjer
©efetlfdfaft", bie burdj ißre Nütli-Xagungen im
fianbe koßl befannt kar. ©tauffacßer galt fo-
mit aid ber fyüßrer bed kalbftättifcßen 2Biber~

ftanbed. Uri ßatte in 23urfßarb ©djüpfer einen

keitblicfenben Ntann.
©er 23unbedbrief bon 1273 ift und nidjt er-

ßalten geblieben; nur ber bon 1291 liegt bor.
©ie neueren fjkrfdjungen ber politifdjen unb

redftlidfen guftänbe biefer bergangenen geiten
erlauben aber mit aller gekûnfdjten ©eutlidjfeit
bie SInnaßme, baß ed fid) in biefem ©olument
bon 1291 um eine Erneuerung eine.d frühem
23unbed ïfanbelt, bem nod) einige Sïrtifet neu 311-

gefügt tourben.
2Dad ßaben fie, bie ÜNänner in ben 23unbed-

Briefen/ mit ßeiligem Eib im Flamen ©otted ge-
fdjkoren?

Ed karen borerft politifdje Slufgaben, bie

Pollbracßt kerben mußten: ©ie SBaßrung ber

^reißeit nad) außen, gegen fremben üänberraub,
ja fdjon gegen jeglidje ©torung bon außen. 21tfo

SBaßrung ber alten politifd)en Nedjte gegen bie

nad) ben üänbern audgeftreefte 23egierbe ber

fjabdburger. 9Nit Nat unb ïat, mit ßeib unb ©ut
unb auf eigene Soften koliten fie fid) beifteïjen
in ©tunben fdjkerer Not!

Slber aud) im 3nnern foil triebe Ijerrfdjen,
füllen bie SDalbftätter für Nuße unb ©rbnung
beforgt fein, inbem ißre SRicj^ter barüber kadjen.
Nidjt ber 23eleibigte felber foil auf eigene ffauft
fid> räd)en bürfen. ©er ©laubiger ßatte fein
Nedjt, ind £aud bed ©djulbnerd einzubringen,
um fieß an feinem £jab unb ©ut fdjablod 3U ßal-
ten, fonbern er foil bem Nidjter fein 23egeßren
borlegen unb biefer foil Necßt fpred)en. ©cßon
biefe. NltPorbern ïjatten bad ©djiebdgeridjt bor-

gefeßen bei ungeftärtem Streitfall ber 93ürger.
Seit 1273 ßatten fiel) bie 3elkn geänbert. ©ie

tfjabdburger Ratten auf ©runb bed Jfaufbertra-
ged, ber iljnen befonbere Nedjte in ben SBalb-

ftätten einräumte, frembe Ntdjter ind Äanb ge-
fet3t, unb frembe S3ögte kälteten in ben Tälern
bon Uri, ©cßkß3 unb Ntbkalben. ©0 ift benn aid

Ergänzung 311m alten SSunbedbrief neu beftimmt
korben, baß bie Söalbleute in ißren Tälern fei-
nen fremben Slitter, ber bieifed SImt um ©elb
ober fonft einen ifkeid fid) erkorben ßatte, ober

ber nidjt ein freier Äanbmann kar, anerfennen
kerben. SBegen biefer fforberung fagten fie ben

j\ampf an gegen bie ßabdburgtfcße tfjerrfcßaft,
gegen iljre Nogtgekalt. ©amit koliten fie bem

Gaffer bed ßeiltgen rßmifdjen Neidjcd beutfld)er
Nation fein alted Nedjt, einen Nidjter eiri3u-
feßen, nid)t fdjtnälern, aber fie Verlangten, baß

biefer Nicßter ein freier aud ben Tälern fei.
3n bem geifdjkorenen 23unbcdbrief bed 3aß-

red 1291 ßatten bie Eibgenoffen fidj großer 9Jlä-
ßigung befliffen. 3ßre alten Nedjte koliten fie

gegen Neuerungen berteibigen, bie biefen zu-
kiber liefen; koliten fidj mit ©ut unb 331ut ba-
gegen 3ur SBeßr feßen. ©iefe ißolitifer ßaben in

keifer SNäßigung fidj jeber Qberßebung entfjal-
ten. SJtit gutem ©ekiffen nidjt erfüllbaren Sßün-
fd)en ßaben fie nidjt nadjgeïjangen. ©ie koliten
ißrem 93olfe feine Nerfpredjungen madjen, bie

fie nidjt aid erreidjßar ßielten.
3n bie ^ribatredjte ifjrer fianbdleute ßaben

fie nidjt eingegriffen. Söer burd) alted Nedjt un-
frei kar ober ker aid Äeibeigener irgenb einem
ISerrn angeßörte, ber follte feinen bidßerigen
33erpfltdjtungen audj kefterßin nadjfommen.

©ad karen bie 5'fl^ bed ©djkurbrfefed ber

erften Slugufttage bed f}aßred 1291. ©ie gelten
ßeute nod) in ©djkeizerlanben. Qut Erinnerung
an biefe ernften Sage unb an ben ßeiligen
©djkur ber SJlänner ber SBalbftätten leud)ten
ßeute bie ^euer auf ben 33ergen, läuten bie
©locfen bed Äanbed unb, kieberum in fdjkerer
Seit, ßalten kir Einfeßr mit bem Sßunfdje, baß
ber Slllmäcßtige unferm 93olf keiterßin ^rieben
unb Nuße bekaßren möge!

fr©-
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Nach dem Ableben Rudolfs drohten den Wald-
stätten wiederum ähnliche Gefahren von seinen

Erben, diesmal besonders von dem tatkräftigen
Sohn Herzog Albrecht, Dies führte zur Erneue-

rung und Erweiterung des alten Bundes.
Die Namen der handelnden Personen werden

im Bundesbrief nicht genannt. Es werden aber

dieselben gewesen sein wie 18 Jahre zuvor. Der
geistige Führer der Geschicke von Schwz war Nu-
dolf Stausfacher, der Leiter der „Stausfacher
Gesellschaft", die durch ihre Nütli-Tagungen im
Lande wohl bekannt war. Stausfacher galt so-
mit als der Führer des Waldstättischen Wider-
standes. Uri hatte in Burkhard Schüpfer einen
weitblickenden Mann.

Der Bundesbrief von 1273 ist uns nicht er-
halten geblieben) nur der von 1291 liegt vor.
Die neueren Forschungen der politischen und
rechtlichen Zustände dieser vergangenen Zeiten
erlauben aber mit aller gewünschten Deutlichkeit
die Annahme, baß es sich in diesem Dokument
von 1291 um eine Erneuerung eines frühern
Bundes handelt, dem noch einige Artikel neu zu-
gefügt wurden.

Was haben sie, die Männer in den Bundes-
briefen, mit heiligem Eid im Namen Gottes ge-
schworen?

Es waren vorerst politische Aufgaben, die

vollbracht werden mußten: Die Wahrung der

Freiheit nach außen, gegen fremden Länderraub,
ja schon gegen jegliche Störung von außen. Also
Wahrung der alten politischen Rechte gegen die

nach den Ländern ausgestreckte Begierde der

Habsburger. Mit Rat und Tat, mit Leib und Gut
und auf eigene Kosten wollten sie sich beistehen
in Stunden schwerer Not!

Aber auch im Innern soll Friede herrschen,
sollen die Waldstätter für Ruhe und Ordnung
besorgt sein, indem ihre Nichter darüber wachen.
Nicht der Beleidigte selber soll aus eigene Faust
sich rächen dürfen. Der Gläubiger hatte kein

Recht, ins Haus des Schuldners einzudringen,
um sich an seinem Hab und Gut schadlos zu Hal-
ten, sondern er soll dem Nichter sein Begehren
vorlegen und dieser soll Recht sprechen. Schon
diese. Altvordern hatten das Schiedsgericht vor-

gesehen bei ungeklärtem Streitfall der Bürger.
Seit 1273 hatten sich die Zeiten geändert. Die

Habsburger hatten auf Grund des Kaufvertra-
ges, der ihnen besondere Rechte in den Wald-
stätten einräumte, fremde Nichter ins Land ge-
setzt, und fremde Vögte walteten in den Tälern
von Uri, Schwhz und Nidwalden. So ist denn als
Ergänzung zum alten Vundesbrief neu bestimmt
worden, daß die Waldleute in ihren Tälern kei-
nen fremden Richter, der dieses Amt um Geld
oder sonst einen Preis sich erworben hatte, oder

der nicht ein freier Landmann war, anerkennen
werden. Wegen dieser Forderung sagten sie den

Kampf an gegen die Habsburgische Herrschaft,
gegen ihre Vogtgewalt. Damit wollten sie dem

Kaiser des heiligen römischen Reiches deutscher

Nation sein altes Recht, einen Nichter einzu-
setzen, nicht schmälern, aber sie verlangten, daß

dieser Richter ein Freier aus den Tälern sei.

In dem geschworenen Bundesbrief des Iah-
res 1291 hatten die Eidgenossen sich großer Mä-
ßigung beflissen. Ihre alten Rechte wollten sie

gegen Neuerungen verteidigen, die diesen zu-
Wider liefen) wollten sich mit Gut und Blut da-
gegen zur Wehr setzen. Diese Politiker haben in
Weiser Mäßigung sich jeder Nberhebung enthal-
ten. Mit gutem Gewissen nicht erfüllbaren Wün-
schen haben sie nicht nachgehangen. Sie wollten
ihrem Volke keine Versprechungen machen, die

sie nicht als erreichbar hielten.

In die Privatrechte ihrer Landsleute haben
sie nicht eingegriffen. Wer durch altes Recht un-
frei war oder wer als Leibeigener irgend einem
Herrn angehörte, der sollte seinen bisherigen
Verpflichtungen auch weiterhin nachkommen.

Das waren die Ziele des Schwurbriefes der

ersten Augusttage des Jahres 1291. Sie gelten
heute noch in Schweizerlanden. Zur Erinnerung
an diese ernsten Tage und an den heiligen
Schwur der Männer der Waldstätten leuchten
heute die Feuer auf den Bergen, läuten die
Glocken des Landes und, wiederum in schwerer
Zeit, halten wir Einkehr mit dem Wunsche, daß
der Allmächtige unserm Volk weiterhin Frieden
und Ruhe bewahren möge!

F-S.
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